
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/5/23 12Os14/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.2002

Norm

StGB §34 Abs2

StPO §281 Abs1 Z9 litb

Rechtssatz

Die erst jüngst durch den Gesetzgeber vorgenommene Bewertung einer unangemessen langen Verfahrensdauer

ausschließlich als Milderungsgrund (§ 34 Abs 2 StGB) lässt eine gleichzeitige Interpretation als Nichtigkeitsgrund nach §

281 Abs 1 Z 9 lit b StPO nicht zu.

Entscheidungstexte

12 Os 14/01
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